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Die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte nimmt zu oa Gesetzesentwurf wie folgt Stellung: 

Zu § 1 Abs 2 

Das Lenken eines Kraftfahrzeuges ist mit bestimmten Ausnahmen nur mit einer. "von der Behörde" 

erteilten Lenkberechtigung zulässig. Unter dem Begriff "Behörde" wird nach KFG und auch nach 

neuem Führerscheingesetz (§ 37) stets eine "ös'terreichische Behörde" subsumiert; 

Hier sollte klargestellt werd~n, daß eine "im EWR-Raumzuständige Behörde" gemeint ist, um Pro

bleme zu vermeiden, wenn es bspw damm geht, das Lenken mit einer in einem EWR-Staat erteilten, 

. jedoch abgelaufenen Lenkberechtigung unter Sanktion zu stellen. 

Zu § 2 Abs 1 

Zunächst wird darauf hingewiesen, daß in dieser Regelung Begriffe \vie "Eigenlllasse" oder "Ge

samtmasse" verwendet werden, die dem nationalen Recht (KFG) fremd sind. Im Z_uge der 

Prinz-Eugen-Straße 20-22, A-1041 Wien, Postfach 514, TeleflHI (07.21.1 ';01 65 
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BunJeskalllmerfiir Arbeiter lind Angestellte 2. B/all 

Novellierungdes Kraftfahrgesetzes müßten diese Begriffe in die Definitionen des § 2 KFG aufge

.. nommen werden. 

Zur Frage einer Lenkberechtigung für die Klasse A und der eventuellen Einführung einer Unterk,las

se Al wird wie folgt Stellung genommen: 

Die Bundesarbeitskammer sieht vorerst keine Notwendigkeit, eine Unterklasse Al (Lenkberechti

gung für Krafträder bis zu einem Hubraum von 125 cm3 und einer maxi!nalen ly1otorleistung von 11 

kW) einzuführen. Eine Entscheidung darüber sollte erst getroffen werden (etwa in zwei Jahren), 

wenn tatsächlich gewährleistet ist, daß diese Fahrzeuge manipulationssicher und drehzahlbegrenzt 

sind und eine diesbezügliche Überprüfung durch die Kontrollorgane einfach zu bewerkstelligen ist 

Derzeit wird in den EU-Greni.ien noch über die Manipulationssicherheit diskutiert, eine vorschnelle 

Zulassung dieser Fahrzeuge ist sicherlich der Verkehrssicherheit abträglich. 

An'gesicht der großen Anzahl von Kleinmotorrädern (Bestandsstatistik 1994: 9.819 Stück), pie bis

'her nur in Österreich mit einer Lenkberechtigung fur die Gruppe AK gelenkt werden dürften, sollte 

eine nationale Übergangsfrist von drei Jahren festgesetzt werde~. Während dieses Zeitraumes sollten 

die gegenständlichen Fahrzeuge nur über einen "erweitel1en Mopedausweis" gelenkt werden dürfen, 

für dessen Erteihmg auch eine praktische Prüfung vorgesehen werden sollte. (Eine diesbezügliche, 

ergänzende Regelung ~nüßte dann in § 33 eingefugt werden.) Darüber hinaus~ollte im KFG eine Be

stimmung aufgenommen werden, wonach Kleinmotorräder ab Inkrafttreten des Führerscheingeset

zes nicht mehr neu zugelassen werden könn.en. 

Sollte seitens des Gesetzgebers daran gedacht werden, bei Einführung einerUnterklasse Al das 

Mindestalter für das Lenken von, Motorfahrrädern (Mopeds) vom vollendeten 16. Lebensjahr auf 

das 15. Lebensjahr herunterzusetzen, weist die Bundesarbeitskammef auf ihre wiederholten ableh

nenden Stellungnahmen sowie auf Untersuchungen des Kuratoriums für Verkehrssicherheit hin. 

Darin wird eindeutig ein Zusammenhang zwischen dem Eintrittsalter in den motorisierten Verkehr 

. und den hohen Zahlen der Verkehrstoten u;ld -verletzten hergestellt. Die Bundesarbeitskammer 

lehnt weiterhin die Herabsetzung des Mindestalters für rvlopedlenker ab, weil dadurch die Ver

kehrssicherheit in der Alterskategorie eier 15- bis lei-jährigen erheblich beeinträchtigt würde. 
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BI~ndesk(1l1lll/er fiir Arbeiler lind Angeslellte 3. Blatl 

Zu § 2Abs 2 Z 2 

Der Klammerausdruck, der den Begriff "leichter Anhänger" präzisiert, könnte ersatzlos gestrichen 

werden, weil diese Definition in § 2 Z 2 KFG enthalten ist. 

Zu § 2 Abs 2 Z 3 

In Z 3 wird festgelegt, daß mit der Lenkberechtigung der Klasse C leichte Anhänger gezogen wer

den dürfen. Dies stellt eine Verschlechterung zur derzeitigen Gesetzeslage dar, da gemäß 

§ 65 Abs 4 KFG auch andere als leichte Anhänger mit Kfz der Gruppe Bund F (in dem dafur vor

gesehenen Umfang) gezogen werden dürfen. Nach Auffassung der Bundesarbeitskammer sollte die

se Bestimmung aufrecht erhalten bleiben. 

Ähnliches gilt fur Gelenkfahrzeuge, die derzeit aufgrund einer Lenkberechtigung der Gruppe C ge

lenkt werden dürfen. In Zukunft wäre dafur eine Lenkberechtigung fur die Klassen G + E 

erforderlich. 

Darüber hinaus hat bisher die Lenkberechtigung der Gruppe C die Gruppen Fund G umfaßt. Nach 

den Bestimmungen des vorliegenden Entwurfes müßten die Klassen Fund G separat erworben wer

den. Angesichts der Bestimmung des § 2 Abs 3, wonach die genannten beiden Klassen'weiterhin na

tionale Lenkberechtigungen bleiben, sollte die bisherige Gesetzeslage beibehalten werden, 

In diesem Zusan'lmenhang wird auch auf die unterschiedlichen Regelungen hinsichtlich des Umtau

sches von Lenkberechtigungen (§ 42) verwiesen: Führerscheine, die aufgrund der Kraftfahrverord

nung 194 7 ausgestellt wurden, erha,lten aufgrund des Verweises hier im FSG auf § 133 Abs 2 und 3 

KFG einen anderen Berechtigungsumfangals Führerscheine, die nach geltendem KFG ausgestellt 

wurden; wobei dieser Berechtigungsumfang jedoch - wie oben ausgeführt - nicht deckungsgleich 

sein muß, Hiezu wäre eine KlarsteIlung in Richtung einheitlicher Vorgangsweise bei Führerschei

numtausch wünschenswert 
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BllndeskOllllller fiir Arbeiter lind AngeHe/lee 4. Blat( 

Zu § 4Abs 1 

Hier wird der "Führerschein auf Probe" geregelt, wobei diese befristeten Lenkberechtigungen an 

Personen erteilt werden, "die vorhel" keine in- oder ausländische Lenkberechtigung besessen haben". 

Nach Auffassung der Bundesarbeitskammer ist dieser Halbsatz zu wenig präzise. Ziel dieser Bestim

mungist, daß nur jene Lenkberechtigungenauf zwei Jahre befristet werden, die erstmalig erteilt 

werden. Die bisherige Regelung des § 64a Abs 1 3. Satz KFG scheint durch die Formulierung des 

Entwurfes nicht abgedeckt; dabei wurden auch von § 64a Abs 1 3. Satz KFG die Fälle des § 75 Abs 

2b KFG nicht abgedeckt, wodurch selbst nach der bestehenden Gesetzeslage Erteilungen nach die

sen Entzügen als erstmalige Erteilungen gelten, und die Probezeit neu beginnt. 

\ . 

Nach Meinung der Bundesarbeitskammer sollte klar geregelt werden, daß bei Erteilung nach den 

verschiedensten Entziehungsmöglichkeiten, die sowohl im KFG als nunmehr auch im Führerschein

gesetz festgehalten sind, keine neuerliche Probezeit zu laufen beginnt. 

Zu § 5 Abs 5 

Von dieser Regel~ng über die Ausdehnung einer Lenkberechtigung müßten auch die Fälle einer 

Ausdehnung von Lenkberechtigungeil fur bestimmte Gruppen nach bestehendem KFG umfaßt wer~ 

den: Dazu wäre eineKlarstellung in den Übergangsvorschriften möglich. 

Zu § 5 Abs 6 

Gleiches gilt fur die Antragstellllng allfErteilllng einer Lenkbel:echtigung 

Zu § 6 Abs 1 

Unbeschadet der Stellungnahme zu Abs 3 und 4 sollte der Einleitllngssatz wie folgt lauten: "Für die 

Zulassung z:ur Fahrprüfung und die Erteilung einer Lenkberechtigllng gelten, sofern die folgenden 

Abs sowie die ~~ 18, 19 Lind 20 keine anderslautenden Bestimnl11ngen enthalten, . 
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, 
Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte 5. Blatt . 

Zu§6Abs3 

Grundsätzlich v~rtritt die.Bundesarbeitskammer die Auffassung, daß die Bestimmungen über die 

Übungsfahrten (§ 122 KFG), die Lehrfahl1en (§122a KFG) sowie die Ausbildungsfahrten (§ 122b 

KFG) aus Gründen der Übersichtlichkeit in das Führerscheingesetz übernommen werden sollten. Die 

hier in Abs 3 und 4 sowie iri § 19 vorgesehenen neuen Regelungen, die zum Teil nicht mit den bishe-
. . 

rigen Bestimmungen über die Berufskraftfahrerausbildung sowie mit § 122a KFG über die Lehrfahr

ten übereinstimmen, bringen eine deutliche Verschlechterung fiir Lehrlinge zum Beruf "Berufskraft

fahrer" mit sich. 

Gemfiß Abs 3 ist vorgeseh~n, daß ein Bewerber um eine Lenkberechtigung der Gruppe B mit der 

theoretischen und praktischen Ausbildung (Abs 2) fi-ühestens sechs Monate vor Vollendung des 17. 

Lebensjahres beginnen darf, wenn Lehrfahrten (§ 122a KFG) beantragt werden. Damit ist jedoch ei

nem Bewerber kaum gedient, weil die angestrebte Lenkberechtigung fiir Lehrlinge zur Berufskraft

fahrerausbildung im Regelfall jene der Klassen C oder D ist. Daher sollte der erste Halbsatz des Abs 

3 folgendermaßen lauten: "Bewerber um eine Lenkberechtigung der Klassen B, C oder D dürfen die 

Ausbildung gemäß Abs 2 frühestens sechs Monate vor Vollendung des 17. Lebensjahres beginnen, 

wenn ... ". 

Darüber hinaus wird befürchtet, daß sich aus der neuen Regelung erhebliche Mehrkosten fiir Lehr

linge ergeben werden, weil als Voraussetzung für die Erteilung der Klasse C auch die Ausbildung 

der Klasse B festgesetzt wird. Es wird daher angeregt, für den Lehrberuf Berufskraftfahrer in Öster~ 

reich eine Ausnahme vom Erfordernis des separaten Erwerbs der Lenkberechtigungen fur die Klas

sen Bund C im FSG aufzunehmen und die bisherige Regelung beizubehalten, daß mit Erwerb der 

Lenkberechtigungder Klasse C auch jener der Klasse B umfaßt ist (siehe dazu auch Stellungnahme 
i 

zu § 19). 

Zu§ 6 Abs 4 

Oie zu Abs3 angeführten Bedenken bestehen zu Abs 4 gleichermaßen Im S.inne einer praktikablen 

Lösung fur Lehrlinge zum Beruf" Berufskratlfahrer" wird angeregt, den vorgeschlagenen Abs 4 nur 

auf Bewerber um eine Lenkberechtigung der Klasse B zur Anwendung zu bringen, die Ausbildungs

fahlten nach ~ 122b KFG beantragen 
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BII~deskammer für Arbeiter lind Angestellte 6. Blatt -

Für Antragsteller auf Lehrfahrten nach § 122a KFG, tUr die ua die Vollendung des 17. Lebensjahres 

und eine Ablegung der theoretischen Lenkerprüfung Voraussetzung sind, sollte in einem eigenen 

Abs 5 vorgesehen' werden, daß die theoretische Fahrprüfung frühestens mit Vollendung des 17. Le

bensjahres, die praktische Fahrprüfung frühestens vier Monate vor Erreichung des tUr die angestreb

te Lenkberechtigung erforderlichen Mindestalters abgelegt werden darf (siehe dazu auch Stellung

nahme zu § 19), 

Dieser neue Absatz hätte darüber hinaus den Vorteil, daß er mit bestehenden Regelungen 

(§ 122a Abs 1 KFG, § 122a Abs 7 KFG) kompatibel wäre. 

Zu §7 Abs 3 Z 6 

Als bestimmte Tatsache, bei deren Vorliegen eine Person nicht als verkehrszuverlässig gilt, wird ge

wertet, wenn jemand' "bei Erteilung seiner Lenkberechtigung vorgeschriebene Bedingungen nicht 

einhält." 

Ge~äß § 5 Abs 3 hat die Behörde eine Lenkberechtigung zu erteilen, wenn ein Verfahren ergibt, 

daß die Voraussetzungen für die Erteilung vorliegen. 

Es wird angeregt, die näheren Bedin'gungen, die ein Antragsteller bei Elteilung einer Lenkberechti

gung einhalten muß, zu umschreiben oder klarzustellen, daß jemand dann als verkehrsunzuverlässig 

gilt, wenn er bestimmte Bedingungen oder Auflagen nicht ertUlit. 

Zu § 7 Abs 3 Z 7 

Hier wird normiert, daß jemand verkehrsunzuverlässig ist,' wenn er ohne giiltige Lenkberechtigung 

ein Kfz lenkt. Diese Ziffer sollte um den Tatbestand des Lenkens ohne Lenkberechtigung erweitert 

werden. 

Zu § 8 

I-:lier und in vielen weiteren Bestimmungen des Entwurfes wird der "erforderliche Befund einer ver

kehrspsychologischen U ntersLlchungsstelle" erwähnt. Diese verkehrspsychologische Begutachtung 
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BunJeskallllller jlh Arbeiter und Angeslellte 7. BLau 

spielt insbesondere bei Entziehung und Erlöschen der Lenkberechtigung (§ 23), im Rahmen des 

Mehrfachtäter-Punktesystems beim Erreichen einer Punkteanzahl von acht Punkten (§ 26 Abs 2) so

wie beim Erreichen von zwölf Punkten (§ 26 Abs 3) eine wesentliche Rolle. 

Es wird bedauert, daß im vorliegenden Gesetzesentwurf nursehr unwesentlich auf die Qualifikation 

der verkehrspsychologischen Untersuchungsstelle eingegangen wird; umso größere Hoffnungen 

werden in die angekündigten Verordnungsbestimmungen gesetzt, in denen geklärt werden muß, was 

unter "geeigneterEinrichtung zur Durchfuhrung v:erkehrspsychologischer Untersuchungen" zu ver

stehen ist. 

Die Bundesarbeitskammer befurchtet, daß sich - so wie bisher - durch die Gesetzeslage ein Monopol 

ergeben wird, das nicht wünschenswert erscheint. Es ist allgemein bekannt, daß Monopole - gerade 

im Bereich der Gutachtertätigkeit - dazu neigen,jhre Meinung als die allein richtige zu betrachten 

und in aller Regel die Preise fur ihre Dienstleistungen diktieren. 

Die Bundeskammer fur Arbeiter und Angestellte fordert daher, daß es durch die eindeutige Festset

zung von Mindeststandards hinsichtlich Kriterien, Voraussetzungen und Auflagen an verkehrspsy

chologische Untersuchungsstellen zu keinen Monopolbildungen kommen darf. Es ist nicht einzuse

hen, warum andere niedergelassene Psychologen, die diese Kriterien erfullen, nicht herangezogen 

werden. Weiters sollte in die Verordnungsermächtigung des Abs 3 auch eine Regelung eingebaut 

werden, wonach der Bundesminister fur öffentliche Wilischaft LInd Verkehr Höchsttarife fur die von 

der Untersuchungsstelle anzubietenden Leistungen festsetzen kann 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß diese Feststellungen über die verkehrspsychologi

schen Untersuchungsstellen im selben Maße auch fur jene Einrichtungen zur Anwendung kommen 

rnüssen, die Einstellungs~ und Verhaltenstrainingssowie diagnostische Fahrproben bzw Trainings

fahlien fur Führerscheinbesitzer durchfuhren wollen. 

Zu § 9 Abs 2 und 3 

, 

Nach Abs 2 ist eine ßeobachtungsfahli durchzutl"lhren, "wenn das ärztliche Gutachten eine Beob-

achtung des Antragstellers.beim Handhaben von Betatigungs\orrichtungen eines bestimmten, für 
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BundeskafllllJer Iür Arbeiter lind Angestellte 8. Blatt 

den Begutachteten umgebauten, Kfz erfordert." Nach Abi 3 darf hiefLir nur einSchulfahrzeug ver

wendet werden. 

Die Bundesarbeitskammer spricht sich dafur aus, diesen Gnmdsatz·- Verwendungspflicht fLir die Be

obachtungsfahrt eines Schulfahrzeuges, erst in Ausnahmefällen ein anderes Kfz - im Sjnne von be-

. hinderten Personen umzukehren; noch dazu setzt Abs 2 fest, daß es sich um ein bestimmtes, für 

den Antl~agstellel' umgebautes, Kfz handeln muß. Dabei könnte in Analogie auf die bestehende 

Regelung von § 70 Abs 4 KFG zL;rückgegriff~n werden. 

Zu § 10 Abs 2 

Die gemäß KDV geltenden Mindestausbildungsbestimmungen sehen eine Mindestschulung fLir die 

Gruppen C und E vor. Daran dürfte sich auch nach Inkr~fttretendes FSG nichts ändern, zumal ge

mäß § 11 getrennte Fahrprüfungen fLir die Klassen C und E vorgesehen sind. Es wird daher ange-
, 

regt, in §10 Abs 2 auch die Klasse E anzuführen. 

Zu § 11 Abs 1 und 2 

Die hier ver:wendeten Begriffe "Kraftfahrzeuge" müßten jeweils durch das Wort "Fahrzeuge" ersetzt 

werden, da sich die theoretische bzw praktische Fahrprüfung auch auf Anhänger bezieht und diese 

nach § 2 Z 2 KFG als Fahrzeuge definiert werden. 

Zu § 14 Abs 1 

Im letzten Satz sollten die WOl1e " .. anzuhalten und." gestrichen werden, da dieses AnhaItegebot .. 

bereits in der StVO verankert ist 

Zu § 14 Abs 3 

Da dieser Absatz Bestimmüngen für die Fälle des VeriListes lind des Diebstahls von Dokuluenten 

enthält, sollten am Ende des letzten Satzes die Worte" ... oder Diebstahls" ergänzt werden. 
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BundGskammer für Arbeiter lind Angestellte 9. Bla{{ 

Zu § 15 Abs 2 Z 1 

Hier sollte ebenfalls auf den Fall des Führerscheindiebstahls eingegangen werden. 

Zu §§ 16 Abs 2 iVm 17 Abs 3, 26 Abs 5 und 32 

Nach diesem Entwurf sollen vom ölilichen Führerscheinregister auch Personen erfaßt werden, die 

eine nicht in Österreich erteilte Lenkberechtigung besitzen und ihren Hauptwohnsitz in den Zustän

digkeitsbereich einer österreichischen Behörde verlegt haben. Gemäß § 17 Abs 3 können dann Ein

tragungen entsprechender Punkte nach dem Mehrfachtäter-Punktesystem (§§ 26 ft) erfolgen, nach 

§ 26 Abs 5 jedoch wieder nur bei jenen Personen, die ihren Hauptwohnsitz in Österreich haben. 

Im Zuge der Liberalisieruhg des Verkehrsmarktes ,werden ab 1.1,1997 Kabotagefahlien auch in 

Österreich gesetzlich ermöglicht; ab 1.7. 1998 wird das Kabotageverbot gänzlich aufgehoben. Durch 

den Abschluß neuer, bilateraler Verkehrsabkommen mit osteu(opäischen Staaten besteht für Öster

reich die Möglichkeit, im Rahmen des Kombinierten Verkehrs die sog "Anschlußkabotage" vom Ka

botageverbot zu befreien. Dies alles bedeutet, daß zunehmend ausländische Lenker auf österreichi

schem Hoheitsgebiet unterwegs sein werden, die keinen Hauptwohnsitz in Österreich haben. 

Die Bundesarbeitskammer schlägt daher vor; auch alle Lenker, die keinen Wohnsitz· in ÖsterreiCh 

begründen, sobald sie auffallig geworden sind, im Führerscheinregister aufzunehmen. Um eine 

Gleichbehandlung zwischen in- und ausländischen Lenkern zu erzielen, müßte hinsichtlich ausländi

scher Lenker eine Möglichkeit geschaffen werden, ihnen' Punkte nach dem Mehrfachtäter-Punktesy

stem zuzurechnen, ihnen bei Erreichen einer bestimmten Punkteanzahl ein Lenkverbot in Österreich 

zu erteilen bzw ihnen im Sinne des S 32 das Recht abzuerkennen, von ihrem Führerschein in Öster

reich Gebrauch zu machen. Es darf auch darauf hingewiesen werden, daß diese Regeltingin Analo

giebereits für Lenker, die ohne Lenkberechtigung für die betreffende Klasse oder Unterklasse (§ 27 

Abs 2Z 6) bzw für jene, die überhaupt ohne Lenkberechtigung fahren(§ 27 Abs 3 Z 9), im vorlie

genden Entwurf existiert. 
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Bundeskammer [ür Arbeiter lind Angestellte J O. Blatt 

Zu § 18 Abs 3 

Nach § 12 Abs 3 ist die Prüfung fÜr eine Lenkberechtigung der Klasse A auf jedem Fahrzeug der 

entsprechenden Klasse abzunehmen. Die hier in ~ 18 Abs 3 getroffene Regelung scheint damit in 

Widerspruch zu stehen. Es sollte zumindest in den einzelnen Regelungen auf die jeweils andere Be

stimmung verwiese!} werden. 

Weiters sollte in Abhängigkeit zum Entwurf der 19. KFG-Novelle,und dem Ergebnis des Begutach

tungsverfahrens klargestellt werden, auf welche F ahrzeuge/ die zu erteilende Lenkberechtigung ein

zuschränken ist, wenn die Prüfung nicht auf einem Motorrad abgenommen wird. Nach dem gelten-
, . -, 

den KFG gibt es in den Definitionen (§ 2 Z 17) zwar noch den BegriffMotordreirad, der Entwurf 

der 19. KFG-Novelle.siehtjedoch auch ein "dreirädriges Kraftfahrzeug" (§ 2 Z 4a) vor. 

Zu § 19 

Es wird auf die Stellungnahme zu § 6 Abs 3 und 4 verwiesen. 

Eine weitere Verschlechterung fur Berufskraftfahrerlehrlinge ergibt sich durch Abs 2: Einerseits 

wird hier normiert, daß eine Lenkberechtigung der Klasse C bereits vor y ollendung des 21. Lebens

jahres erteilt werden kann, wenn der Antragsteller den erfolgreichen Abschluß des Lehrberufes "Be

rufskraftfahrer" nachweisen kann. 

Andererseits ist im Bundesministeriul11 fiir wirtschaftliche Angelegenheiten gerade das Begutach

tungsverfahren zu einer Novelle der Verordnung über die Ausbildungsvorschriften fur den Lehrberuf 

Berufskraftfahrer abgeschlossen worden, in dem - trotz striktester Ablehnung durch die Bundeskam

l11er fur Arbeiter und Angestellte - die Erteilung der Lenkberechtigung fur die Klasse C als Voraus

setzung fur eine Lehrabschlußprüfung vorgesehen ist. 

Sollte die'ser Entwurf in Kraft gesetzt werden, hätte das zur Konsequenz, daß ein Lehrling keinen 

Führerschein bekommt, weil er die Lehrabschlußprüfung noch tücht absolviert hat, und andererseits 

nicht zur Lehrabschlußprüfung antreten kann. weil er keine C-Lenkberechtigung besitzt' 
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BlIndeskammer für Arbeiter lind Angestellte 11. Blau 

Die Bundesarbeitskammer spricht sich daher dafür aus, Abs 2 ersatzlos zu streichen, da durch EG

VO Nr 3820/85, Artikel 5, ohnedies gewährleistet ist, daß das Mindestalter für Fahrer von Schwer

fahrzeugen grundsätzlich das 21. Lebensjahr ist und sie nur dann Fahrzeuge über 7,5 t Gesamtge

wicht unter 21 Jahren l~nken dürfen? wenn sie eine Berufskraftfahrerausbildung absolviert haben. 

Weiters spricht sich die Bundesarbeitskammer dafür aus, in Analogie zu § 20 Abs 3 (Lenken von 

Fahrzeugen der Klasse D) auch hier in § 19 fur das Lenken von Fahrzeugen der Klassen Cl und C 

eine Alkoholbegrenzung auf 0,1 Promille einzutUgen. 

Zu § 19 Abs 3 

Die Lenkberechtigung fur die Klasse C wird nunmehr auf fünf Jahre befristet; eine Verlängerung ist 

von einer ärztlichen Untersuchung abhängig. Die Bundeskammer fur Arbeiter und Angestellte for

d~rt, daß die Lenkberechtigung für die Klasse C ab der Vollendung des 60. Lebensjahres nur mehr 

auf ein Jahr befristet eIteilt wird, in Abhängigkeit von einer ärztlichen Untersuchung. Gerade im 

Hinblick auf das erhöht Risiko und die große Verantwortung, die mit dem Lenken von Schwerfahr

zeugen und Omnibussen verbunden ist, sollte diese Maßnahme zur Erhöhung der Verkehrssicherheit 

gesetzt werden. 

Zu § 20 Abs 1 

Grundsätzlich wird hier angemerkt (gleiches gilt für die ~~ 6 und 19), daß im vorliegenden Geset

zestext im Sinne einer leichteren Überblickbarkeit auf die EG-VO Nr 3820/85 verwiesen werden 

sollte. Die Bestimmungen der genannten EG-va über die HarmonisieJung bestimmter Sozialvor

schriften im Straßenverkehr gelten zwar unmittelbar auch in Österreich, sind jedoch kaum bekannt. 

Wird hier nun als Voraussetzung tür eine Lenkberechtigung der Klasse D das vollendete 21. Lebens

jahr genannt, so gilt dies nach der EG-VO nur in jenen Fällen, in denen der Fahrer ein~ Berufskraft

fahrerausbildung absolviert hat oder mindestens ein Jahr lang im Güterverkehr Fahr'zeuge mit einem 

höchstzulässigen Gesamtgewicht zwischen 3,5 t und 7,5 t gelenkt hat oder mindestens ein Jahr lang 

Personenverkehr im Umkreis VOll bis zu 50 km um den Standort des Fahrzeugs durchgeführt hat. 

Für alle anderen Fälle wäre somit mindestens die Vollendung des 22. Lebensjahres notwendig. 
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B I1l7deskammer fiir Arbeiter ,m,.! .·1 nge.ilellze 12. Blatt 

Zu § 20 Abs 2 

Auch die Lenkberechtigung für die Klasse D sollte ab dem vollendeten 60. Lebensjahr aufein Jahr 

befristet erteilt werden (vgl Stellungnahme zu § 19 Abs 3). 

Zu § 22 Abs 6 

Nach dieser Regelung ist tür das Führen von Fahrzeugen durch Personen ohne Wohnsitz in Öster

reich bis zu einer Dauer von sechs Monaten allein die Vollendung des 18. Lebensjahres 

Voraussetzung. 

Es wird angeregt, hinsichtlich des Mindestalters auf § 6 und die EG-VO NI' 3820/85 zu verweisen, 

da einerseits Überlegungen zur Einführung einer Klasse Al in Österreich anges~el1t werden (siehe 

Stellungnahme zu § 2 Abs 1), andererseits für Lenker mit einer Lenkberechtigung für die Klassen C .' 

und D .gemäß §§ 19 und 20die Vollendung des21. Lebensjahres erforderlich ist. 

Zu § 23Abs 2 

Nach dem vorliegenden Entwurf kann die Entziehung der Lenkberechtigung auch mir hinsichtlich 

bestimmter Klassen oder Unterklassen ausgesprochen werden. Dieser Klassenentzug wirkt sich so 

aus, daß bei Entzug der Lenkberechtigung derKlasse B auch die Klassen C und D entzogen werden 

- nicht jedoch umgekehrt. 

Diese Regelung fuhrt gerade in der Sparte der Berufslenker immer wi~der zuHärtefallen. Wird ih

nen während ihres Urlaubes oder am Wochenende wegen eines begangenen Deliktes mit ihrem Pri

vatfahrzeugder Führerschein B entzogen, fehlt ihnen am darauffolgenden Arbeitstag die Berufsvor

aussetzung für das Lenken eines Fahrzeuges der Klasse C oder D. Arbeitsrechtlich hat dies eine Ent

lassung zur Folge. Während tur ai1dere Arbeitnehmer ein Entzug der Lenkberechtigung weitestge

hend ohne Konsequenz für ihre Berllfstätigkeit bleibt, hat dies tLii' Berllfsfahrer eine existenzgefähr

dende Auswirkung. 

Seitens der Bundesarbeitskammer wird nicht verkannt, daß ein Entzug der Lenkbere~I·\tigung in 

Österreich den Charakter einer Sicherungsmaßnahme hat, ZUI1l Unterschied von anderen Ländern, in 
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Bundeskammer für Arbeiter lind Angestellte 13. Blatt 

denen der Führerscheinentzug eine Strafe darstellt. Es wird jedoch angeregt, auch in Österreich fur 

die Gruppe der Berufsfahrer ein Lenkverbot als Strafe einzufuhren. 

Desweiteren wird darauf hingewiesen, daß die im Entwurf vorgeschlagene Regelung dazu fuhren 

kann, daß einem Lenker eines Schwerfahrzeugs die Lenkberechtigung fur die Klasse C entzogen, er 

jedoch weiterhin im Besitz der Lenkberechtigung fur die Klasse D bleibt und ungehindert in der Per

. sonenbeförderung mit Omnibussen eingesetzt werden kann. 

Nach Ansicht der Bundesarbeitskammer sollte vorgesehen werden, daß in jenen Fällen, in denen ein 

Berufsfahrer "privat" gewisse Delikte begeht, nur die Lenkberechtigung der Klasse B entzogen wird 

(bzw ein Lenkverbot fur das Lenken von Fahrzeugen der Klasse Bausgesprochen wird), damit der 
I 

:Lenker beruflich Fahrzeuge der Klasse C oder D weiterhin fuhren darf; diese Maßnahme sollte je-

doch nur dann gesetzt werden, wenn es sich um eine erstmalige Begehung des Deliktes handelt bzw 

das Delikt nicht im Zusammenhang mit einem Unfall steht. Es sollte somit gewährleistet'werden, 

daß einem Berufskraftfahrer, dem die Klasse A oder B entzogen wurde, die Ausübung seines Beru

fes mit Kraftfahrzeugen der Klasse 'c und D weiterhin möglich ist. 

Zu § 24 Abs 2 und 3 

Hier müßte richtigerweise auf § 23 Abs 5 statt auf§ 23 Abs 4 verwiesen werden. 

In Ab,s 3 genügt es nach Ansicht der Bundesarbeitsbmmer, vorzusehen,. daß die Lenkberechtigung 

nur bis zur Beibringung der erforderlichen Gutachten entzogen bleibt. Da nicht angenommen werden 

kann, daß die Schuld der Nichtbeibringung von Gutachten ausschließlich auf Seiten des Führer

scheinbesitzers liegt, ist der Mindestentzug von drei Monaten zu streichen. 

Zu §25 Abs 3 

In diesem Absatz wird geregelt, daß bei c1.erzweiten Übertretung gemäß ~ 39 Abs 3 Z 2 (dort wird 

auf9 41 - vorläufige Abnahme eines Führerscheines - verwiesen) eine kürzere Entziehungsdauer der 

Lenkberechtigung von zwei \Vochen zur Anwendung kommt. Dies ist unverständlich. Möglicher-. 

weise war in dieser Bestimmung gedacht, auf eine andere Übertretung hinzuweisen. 
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Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte 14. Blatt 

Zu § 26 Abs 2 

Mit Ausnahme des Entzugs der Lenkberechtigung auf die Dauer von mindestens zehn Monaten be

steht kein Unterschied in den Konsequenzen rur Führerscheinbesitzer beim Erreichen von acht Punk

ten zu jenen Fällen, in denen sie 12 angesammelt haben: In beideri Fällen wird über Gutachten einer 

verkehrspsychologischen Untersuchungsstelle zunächst ermittelt, ob der Lenker die geistige Befahi

gung zum Lenken eines Kfz besitzt; besteht er diesen Test, muß er sich einem Einstellungs- und 

Verhaltenstraining bzw einer' Nachschulung unterziehen. Es wird befürchtet, daß damit erhebliche 

Kosten verbunden sind. 

Die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte spricht sich dafür aus, in den Fällen des Erreichens 

von acht Punkten von einer verkehrspsychologischen Uritersuchung abzusehen. 

Zu § 26 Abs 3 

Wenn ein Lenker eine Punkteanzahl von 12 Punkten erreicht, ist ihm auf die Dauer von mindestens 

zehn Monaten der Führerschein zu entziehen. 

Seitens der Bundesarbeitskammer wird darauf hingewiesen~ daß im Deliktskatalog des § 27 gewisse 

Übertretungen angefühli werden, die nur von einer bestimmten Gruppe von Lenkern begangen wer

den können: Es handelt sich dabei hauptsächlich üm Überschreitul1gen der Lenkzeit bzw Unter

schreitungen der Ruhezeit, di'e nur jenen Lenkern anzulasten sind, die der EG-VO Nr 3820/85 unter

liegen. Daraus ergibt sich, daß diese Lenker ein erhöhtes Risiko tragen, beruflich die Höchstpunkte-

,anzahl rascher zu erreichen. 

Es wird daher angeregt, für jene Lenker, die der EG-va Nr 3820/85 unterliegen, entweder zwei 

"Punktekonten" einzurichten; wobei in das eine nur jene Punkte aufgenommen werden, die der Len

ker als Privatperson erwirbt, in das andere jene Punkte, die clem Lenker. in Ausübung seines Berufes 

zugeteilt werden, oder die Punktehöchstzahl mit 14 Punkten festzusetzen. 
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Bundesf.:ammer für Arbelier lind Angesl(ü[te 15. BIa:: 

Zu § 27 Abs 1 Z 3 

\ ' .', ' 

. ,- . ' 

. Die Bestimmung, daß fur die Nichteinhaltung von im Führerschein eingetragenen Auflagen ein 

Punkt vergeben wird" ist zu allgemein gehalten und sollte hinsichtlich der Auflagenart präzisiertwer~ .. ",:.::; 
~~ 

den. Es ers~heint zu ~eitreichend; zs'das Ni~htmitfuhren einer Ersatzbrille ~eben ein,er berei!s vor~:'7 
. , 

gesehenen Geldstrafe auch noch mit einer Punktezurechnung zu ahnden. 

Zu § 30 Abs 4. 

Ziel dieser Bestimmung soll ein erleichtertes Wiedererlangen der Lenkberechtigung fur Personen 

sein, wenn ihnen der Führerschein zwar fur mehr als 18 Monate abgenommen wurde, das Erlöschen 

der Lenkberechtigung nicht länger aIs 12 Monate zurückliegt. Durch die hier gewählte Formulierung 

werden alle Arten des Erlö'schens einer Lenkberechtigung (§ 29 Abs 1) erfaßt. Hier müßte eine Klar

stellung erfolgen., ' 

Zu§ 32 Abs 1 

Wie bereits in der Stellungnahme zu§ 16 Abs 2 angemerkt, müßte auch hier Vorsorge getroffen 

werden, daß Lenkern ohne Hauptwohnsitz in Österreich Punkte des Mehrf~chtäter-Punktesystems .. 

, zugerechnet werden können, und ~ine "Entziehung" der Lenkberechtigung beim Erreichen der 

Höchstpunkteanzahl erfolgt. 

'. . . . 

, Weiters vertritt die Bundesarbeitskaminer die Meinung, daß Z 2 (Fehlen des Nachweises-einer 

~raftfuhrzeug-Haftpflichtversiche~ng) als Voraus~etzung fur eine Aberkennung einer ausländischer: 

. Lenkberechtigung gestrichen werden soUte~ es erscheint sinnvoller, diese Regelung in § 86 Abs 1 

KFG zu belassen. Dort ist dieser Tatbestand als Aberkennungsgrund des Zulassungsscheines 

angefuhrt. 

Darüber hInaus sollte im ~~eitel1 Satz.derYerweis auf'§"J4, ~;h:i:~'hen w'erden, da .diese Regelung 
.. : ' .. ' '-, .' ' .. .' ';'~'. ' .. ,>.,,',\ .. ;: ";'.-..:~~' '.\,-!' '~ ... '>. .1,/' : ~"':'.}~.r _ .' , ,.1. '-'.~. . .. -. ,-

'ausdrtlcklich' aufdas Verbot deS:. Lenkens': \fon ·Motorfatlrrädenioder lnvalidenkraftfahrzeugen zuge-
". . '.. ...) ". .' .,. . 

. schnitten' ist 
'. . -. ~, .} 

••• /.\ :' I·',.f .: 

.' \ 

\ .. 

.. ~. . ~ 
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Bundeskalllmer fur Arbeite,. lind Angestellte 

. Zu § 32,Abs 2 

. Diese Bestimmung setzt fest, daß ein abgen0l11l11ener ausländischer Führerschein im Falle eines Ge- . 

genseitigkeitsabkommens an den Herkunftsstaat zu übermitteln ist; aus Abs 1 'ist zu schließen, daß er 

dem Besitzer bei seiner Ausreise wieder auszuhändigen ist. Diese Widersprüchlichkeit sollte berei

nigt werden. 

Zu § 37 Abs 4 Z 1 

Wie bereits zu § 14 Abs 1 ausgefiihrt, handelt es sich bei der" Aufforderung zum Anhalten" um eine 

parallele Bestimmung zu § 97 StVO. Es sollte ausgeschlossen werden, daß es wegen desselben De

liktes zu einer Doppelbestrafung kommen kann. 

Zu § 40 Abs 1 Z 4 

Die zitierte Bestimmung (§ 39 Abs 3) paßt mit der in Klammer gesetzten Erklärung nicht zusam

men. Hier sollt~ eine Klarstellung erfolgen. 

Die Präsidentin: 

I . 

~IUlr[l 
Eleonora Hostasch 

" ~ '., 
•... ~ .... 
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